
Auszug aus dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz 
über die Zugehörigkeit der Apotheker und Pharmaziepraktikanten des Landes Rheinland-Pfalz 
zur Bayerischen Apothekerversorgung 
 
(Fundstellen: BayGVBl 1970 S. 187, BayRS 763-4-I, GVBl für das Land Rheinland-Pfalz 1970 S. 139) 
 
- in der Fassung der Änderung vom 30. Mai/8. Juni 2005 (Fundstellen: BayGVBl 2006 S. 30 und 
S. 111, GVBl für das Land Rheinland-Pfalz 2005 S. 542 und 2006 S. 99) – 
 
Der Freistaat Bayern, vertreten durch den Staatsminister des Innern, und das Land Rheinland-Pfalz, 
vertreten durch den Minister des Innern, schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
 
Artikel 1 
1Pflichtmitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung sind alle nicht berufsunfähigen Pflichtmitglie-
der der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz. 2Pflichtmitglieder sind ferner nicht berufsunfähige 
Pharmaziepraktikanten, die im Land Rheinland-Pfalz pharmazeutisch tätig sind. 
 
Artikel 2 
1) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, gelten die für die Bayerische Apothekerver-
sorgung maßgeblichen Bestimmungen des bayerischen Gesetzes über das öffentliche Versorgungs-
wesen vom 25. Juni 1994 (BayRS 763-1-I, BayGVBl S. 466) in der jeweils geltenden Fassung im Land 
Rheinland-Pfalz entsprechend. Für das Verwaltungsverfahren ist das Recht des Sitzlandes entspre-
chend anzuwenden. 
 
(2) Die Bayerische Apothekerversorgung hat das Recht, die von ihr erlassenen Verwaltungsakte im 
Land Rheinland-Pfalz zu vollstrecken. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Artikel 4 
(1) Berufsangehörige, die vor dem In-Kraft-Treten des Änderungsstaatsvertrags vom 30.05./ 
08.06.2005 nicht Mitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung waren, obgleich sie der Landes-
apothekerkammer Rheinland-Pfalz angehört haben, oder die Vorsaussetzungen des Artikels 1 Satz 2 
in der Fassung dieses Änderungsstaatsvertrags erfüllt haben, gelten in entsprechender Anwendung 
bereits bestehender satzungsrechtlicher Regelungen von der Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen 
Apothekerversorgung als befreit, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab dem In-Kraft-Treten dieses 
Änderungsstaatsvertrags erklären, dass sie Mitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung sein 
wollen. 
 
(2) Die nach bisherigen Bestimmungen des Staatsvertrags begründeten Pflichtmitgliedschaften sowie 
erteilten Befreiungen bleiben aufrechterhalten. 
 
Artikel 11 
(1) 1Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz übermittelt der Bayerischen Apothekerversorgung 
Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Datum der Berufszulassung derjenigen Apotheker, die Pflicht-
mitglieder der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz wurden. 2Sie teilt ferner das Datum der Be-
endigung der Pflichtmitgliedschaft in der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz mit. 
 
(2) Die für den Vollzug der Bundes-Apothekerordnung zuständigen Behörden des Landes Rheinland-
Pfalz unterrichten die Bayerische Apothekerversorgung über vollziehbare Entscheidungen, die 
 
1. den Widerruf, die Rücknahme oder das Ruhen der Approbation oder einer Berufserlaubnis von 

Apothekern,  
2. die Untersagung der Berufsausübung nach § 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüfter 

Apothekeranwärter  
 
betreffen, soweit diese Maßnahmen für die Mitgliedschaft der Betroffenen bei der Bayerischen Apo-
thekerversorgung von Bedeutung sein können. 
 
(3) Die für den Vollzug der Approbationsordnung für Apotheker zuständige Behörde des Landes 
Rheinland-Pfalz gibt der Bayerischen Apothekerversorgung nach Prüfungsabschluß Namen, Geburts-
datum und Anschrift derjenigen Personen bekannt, die im Land Rheinland-Pfalz den Zweiten Ab-
schnitt der Pharmazeutischen Prüfung bestanden haben. 


